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§ 1 
" 

Antrag Präs. : i979 -01- 2-4 ----:--.--- No. 13GIFI ...... : .... _ ... --.. . .. . . 
-, 

~er AbgeordI?-eten sekanln'a, D~llinger, ':Babanit'z;; 'Pi~hle~ 1 :Hetzke'r 
" (" 

und Genossen . . . . 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem Abfertigungsansprüche !ür, 

Arbe'iter geschaffen, sowie das Angestellteng~setz' und das Guts-
, , 

angestell tengesetz geändert 'v/erden (Arbeiter-Abfertigungsgesetz) 
,~ 

Der Nationalrat vlolle, beschließen: 

Bund.esgesetz " " =.~ vom ••••••••••••••••••••••••••••••• ~~~ 
, ~ 

dem. 
Abfertigungsansprüche für iITbeite::= gesc::b.2.:ffen sm'üe das 

Angestelltengesetz und das Gutsa!i;;8stellte:::gesetz' geändert 
d ( A b·.l.. A-....J..· . ) "Vier en_~..J:.' e2'uer'- OI,er lJlgI.:mgsgese"Gz • 

Der lrational:rat hat beschlossen: 

Ju-tikel I 

Abfertigu,ng .für .Arbe i.'cer 

Gel'mngsbereich, 

(1) Die~es Bundesgesetz gilt für alle Arbeitsverhältnisse, 
die auf einem privatrechtl:tchen VeJ.~trag beru.hen, wenn 
die vereinbarte oder tatsächlich geleistete Arbeits

zeit bezogen auf (1~:o f-'Ionat mindestens ein Flinf'tel des 

,'4,3:fachen der dureh Gesetz oder Kollekti"vv"ertrag vor
gesehenen -yJöchentlichen Hormala:rbei tsze:i. t b~t;rägt. 

-. ? 

, .' 
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(2) Ausgenommen sind. ./l..rbeitsverh;:;ltnisse 

1. der land.- und. :forst\'lirtschaf'tlichen _t\.::cbeiter, auf 

die das Lanclarbeitsgesetz, .EGBI Ur 140/1948,. . 
~nzu\·,enaen ist; 

-2. zu einem Land, einem Gemeindeverband. oder einer 
_ Gemeinde; .-

sQ't'Tie J3esch äf-l;igungsverh äl:t!!2.sse,-:für die ä.fiS Eein-

- . arbeitsgesetz 1960, :BGBI Ir:: 105/1951 1 g-11 ~ ... 

(3) AusgenöI!!Oen sind ferner .A:cbeitsve:r!ili.ltnisse, an:: die 

.1. das AngesteJ.ltengesetz, 3G311fr· 292/1921; 
. . 

. 2 .. "das Gutsangestelltengesetz, BG-BI Ur 538/1923; 

3. das Journalistengesetz," BG31 Ii~ 88/1920; 

4. das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz~ 
" . 

BGBl liTr 235/1962, 

in der jm'leils geltenden 1!'assung anZU\'lend.en ist ... '. 

Abfertigung 

§ 2 Dem Arbeitnehmer gebührt bei Auflösung des Ä~beits
verhältnisses eine Abfertigung. Auf diese sind die 
§§ 23 und 23 ades Angestelltengesetzes '1 J3GBl Itc 

292/1921, In der je\'Teils geltenden Fassung sinngemäß 
. anzuwenden .. 

:i 
i 

.... ..i. 
. . 

~ .. 
• r. .• 
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Unabdingbarlceit 

. ' Die Rechte, die dem Arbeitnel'l.merauf Grund' des § 2 

zustehen, kön~en dUrch .Ar'Jei-tsver'trag adel: lTol."!l1en 

. der kollektiven Rechtsgestaltung \-leder au.fg.ehoben 

noch beschränkt \',erden. 

" 

: 

. .'~. Artikel" lI 

Das Angestelltengesetz, EGBI Nr 292/1921; zuletzt ge-
.. 'd t d h .1.. n - l' .-'! 07'" -,:, "31 an er ':urc das Bundesgese l.o~ vo~ ,.. ~U_2. i ... 0: .:;JU', -

390/1~76, ,'lird geändert ,\'lie folgt:', . . 

§ 23 a Abs 1 hat zu lauten: 

" ' 

§ 23a (1) Der Anspruch auf Abfertigung besteht auch aanu, ' .. ,enn 

das Dienstve:ch8~ trlis ni.nä.estens 10 Jap..xe ununter·· 

brachen gedauert hat und '. , 

" 

.1 .. bei Hännern 113Ch Vollendung des 65. Lebensjam..es; 
. bei'Frauen nach Vollendung des 60. Lebensjahres 

'oder 
" 

2. "legen Inanspruchnahr:' .. e d.er vorzeitigen .lLl. ter.fJpension ' 

bei langer Versiche~~ngsdauer genäß § 253 b ASVG, 

BGBI Ur 189/1955 

,durch Kündigu!lg seitens des Angestellten endet .. 

4 -

. , 

..... 
" ' " ' 

. '. ~ . 

... ~ 

. " 
, ". 
.,.- .. ::-, 

. !. . '.~ . :';."':: 

" 

136/A XIV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 3 von 10

www.parlament.gv.at



.. . 
... ' 

,. 

-·4 -

Artikel Irr 

Das Gutsangestelltengesetz , :EGBl Ur 538/1923, Zlllstzt 
. geändert durch das Bundesgesetz vom 7 .. ': Juli :1976, BGEl Ur 

" ,-- .- .. , .. '.' . : -, 
".'"". -

. , . -.-

. ' 

. " .... " . 
.. ". " . 

., . ,,' .. 

' . . 
" 

.. 
. ..... .. - .. ~ 

.. . ........ ' ... ,: 

'390/1976, "lird geändert '''ie :folgt: .,' .. .: .... :. :', 

. § 22 a Abs·1 hat zu lauten: 

§ 22a. (1) Der Anspruch auf Abfertigung besteht auen dann.,.'· . .' 
. . \'lenn das Dienstverhältnis minc.este'iJS 10 Ja n':""e uuuute:::

brochen.gedauert hat unel 
, 

1. bei Hännern nach Vollendung des 65 ... Lebensjahres" 
bei Prauen nach Vollendung des 60 •. Lebensjah::?es 
oder . " . 

-2. ''legen Inanspruchnah:::;::'9 der -vorzeitigen _Uters

pension bei langer Versicherungsclaller genäß.§ 2530 

. ASV~"BGBI 1-Tr 189/1955 

durch Kündigung seitens des Dienstnehmers enelet .. 

Artikel rv 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

(1) Dieses Bundesgese'cz tritt am .. 1. Juli 1979 

in Kraft .. 

. -, .,~ 

,; 

-5-

'. . .. . ..... : . :. ..... -.. . 
-\. ';:;,: . 

.. 

.: ~ 

.' 

.' 
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(2) Die nach Artikel I § 2 gebührenden Abfertigungsansprüche 

treten in Etappen in Kraft und betragen: 

15 % wenn das Arbeitsverhältnis spätestens mit 31 D Dezember 

30 % \'lenn das Arbeitsverhältnis innerhalb des Zeitraumes vom 
1. Jänner 1980 bis 30. Juni 1980, 

45 % WE:nn das Arbeitsverhäl,tnis innerhalb des Zeitraumes vom . 
1 • Juli 1980 bis 31 • Dezember 1980, 

60 % wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb des Zeitrq.umes vom 
1 • Jänner 1981 bis 30. Juni 1981/1 

75 % wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb des Zeitraumes vom 
1. Juli 1981 bis 31. Dezember 1981, 

1979, 

90 % wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb des Zeitraumes vom" ) 11 

1. Jänner 1982 bis 30. Juni 1982, 

100% wenn das Arbeitsverhältnis ab dem 1. Juli 1982 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes- l~ 

minister für soziale Verwaltung betraut. 

------. . . . . . 

, 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

Verzicht auf die erste ,Lesung dem Ausschuß für soz~ale Ver-

waltung zuzuweisen. 

_ i 

,:,~",,-. ~- -;". . .~.~.- ,,_.~:«.,-~ -~ ~ .~ ... -
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Beg r ü n dun g; 

.. 

Die .Angleichung der arbeitsrechtlichen Stellung 

der Arbeiter an jene der Angestellten hat in den letzten 

Jahren bedeutsame Fortschritte geE3cht. Durch das bntgelt

f'ortzahlungsgesetz, BGBI lJr 399/1974, '"i'1U'clen die Ansprüche 

der Arbeiter auf Fortzahlung des Entgeltes ~ Kra1L~eits

falle vresentlich verbessert; die volle Angleichung an,· 

das Angestelltenrecht ,,,ird im En"b;·mrf elues, Entgel t

sicherungsgesetzes - der bereits dem Begu+achtungsverfahren 

unterzogen wurde - vorgesehen .. :pas Url2.u.bsrecht l'rL1Xde durch 

das Urlaubsgesetz, BGBI Nr 390/1976, vereinheitiich~ .. Als . 
. nächstes sollen die mit der :Beendigung des A-robeitsverbält--

. niss es im Zusammenhang stehenden P".coolene vereinheitlicht . 

und die Rechtsstellung der Arbeiter aucn in ü'1esem Bereiche 

an jene der Angestellten angeglichen werden .. :Diesbezügliche 

Vorarbeiten sind ir:J. Rahmen der in Bundesninister-i.:um f'ür 

'sozialeVe~~altung eingerichteten Kodifikationskomnission 

be:reits '\'/eit gediehen. Das't'lichtigste sozialpolitische 

Anliegen auf' diesem Gebiet - die Sc:b..a:Efung gesetzlicher 

Abi'ertigungsanspruche für .Arbeiter - soll"lle vorrangig noch 

,·in dieser' Legislaturperiode ver~'liTklicht ~ .. ~eraen r> Die Heu-

gestaltung des gesamten Abfertigungsrechtes - auch unter,· 

:Bedachtnabme auf die berechtigten 1ftinscl1e ,der Änge..,. 

stellten-wird aber der Kodifikation des Arbeitsverhältnis

Beendigungsrechtes vorbehalten bleiben müssen. Diese Vor

gangm'leise hat überdies den Vorteil, daß a.ie der' Wi:ctschaft 

entstehenden Belastungen auf einen längorenZeitraum auI
geteilt werden und damit leichter verkraftbar sind ... Der 

vorliegende Initiativantrag verzichtet daher. - abgesehen 

vom Anspruch au:f Abfertigung bei Inanspruchnahme der :fFriih

pension u - auf sonstige sozialpolitische und systematische 

Verbesserungen des Angestelltenrechtes und ü-ber.n.immt dessen . . 
B'estimmungen unverändert auch für die A:cbei te:e .. 

- 2-

..... ~ 

-
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Um die Arbei tgelJer nicht plötzlich !!l.lt Ahfertigungs

ansprüchen zu konfrontieren, mit deren Liquidation sie 

bisher nicht rechnen und für die sie keine xinanzielle 
Vorsorge trei'.fen mußten, wird eine etappen\'leise Ein

führung vorgesehen. 

Zu Artikel I 

,Zu § 1 ! ... 

Die Regelung soll grundsätzlich für alle auf eine2 
privatrechtlichen Vertrag beruhenCien. ~beitsve:::",--!~n tnisse 
Gültigkeit haben .. VoraussetZ"'..lng ist lediglich ein ge;'Tisses 

zeitliches Mindestausuaß der BescQä7 tigung. Dieses für 
den Abfertigungsanspruch relevante Aus~qß der ;~beitszeit 
\'lud - en~sprechena der in § 1 Abs 1 },.ngestelltengesetz . 

vorgesehenen Grenze - bei einer wöchentlichen lro~al
arbeitszeit von 40 Stllnden bei 8 tJochenstunclen liegen •. 

Bei den Äusnahmebestimmungen des Abs 2 Z 1 und 2 wird auf 
die Kompe-cen'zverteilung ~-lischen B'u.ud und Ländern· (vgl Abs 2 

Z 3) sowie aui die ~ulet~t durch die .Verfassungsgesetz
novel]~e1974, 13GBI :Ur- 444/1974, betol1te Eigenstärldigkeit 

des Dienstrechtes Bedacht genommen. Die Ausnalnnebestimmung 

. bezüglich der Heimarbeiter iS'j; nur deJr..larativer lifatur, 

da Heimarbeiter ~'legen fehlender persönlicher .A.bhä,ngi~keit 

nicht in einem Arbei-tisV8I'häl'l:;nis beschäftigt sind und daher 
auch nicht unter die Generalklausel des Abs i fallen~ 

Die Ausnahmeregelung des Abs 3 nimmt Bedacht auf die 

bereits bestehenden Abfertigungsbestjnmuugen des Angestellten-
rechtes .. DarUber hinaus ,-;erden auch die clem Hausgehilfen

und. TIausangestelJj;engesetz unterliegend.e11 .A.:c'beitnehmer aus·· 

genommen 'I da § 17 HGRA.l1gG lien Arbeitnehraern l1.ofertigungs

ansprüche einräu.rn:l:;, die mit den durch diesen InitiativalTtrag . 
vorgeseheYlenm·,rar nich.t ident, aber auch nicl.d; generell 
schlechter sind als die hier vorgesehenen Regelungen ... 

" 

136/A XIV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 7 von 10

www.parlament.gv.at



,.' 
,. 

- 3 ":"' 

pU § 2=. 
Durch diese Bestimmung "rerden die §§ 23 und 23 a Ange

stelltengesetz vollständig auf die durch Artikel I § 1 

, er:faßten .Arbeitsverhältnisse ange'orendet .. l;'Iaßgeblich is·t 

die je,.,ei18 geltende Fassung der §§ 23 und 23 cl AngGes .. 
Dies be<.leutet, daß die durch .Artike;t Ir" vorgesehenen 

-Verbesserungen der Ab:fertigungsansprüche der AngesteJLLten 
in gleichem. i'iaße auch den .A.:!:beitern zugu.te kommen werden .. . , . 

o l'Tenn auch bei Arbeitern l.J:onatsentgel t a.is Ausnab.r;re und 

nicht die Regel ist, so bedarI es doch keiner besonderen 1 

o vom Allges'tell·t;enrecht ab~·reichend.e:r:: 3e!!8ssangsregeln :für 

die Regelung der Röhe des Nonatsentgeltes. Dieses lfu3t 
sich vielmehr ohlle weiteres berecbnen Coel Wocl"enl~hnen 

etwa durch Nul tipI ikation mit den Pa"?tor 4,3, bei S ~Lmd.en
löhnen durch I'Iultiplj.kation der Mo:natsstundenanzahl mit 
dem Stundenlohn). 

Diese Bestimmung entsprich'c den für arbeitsrer;ht;liche 
Gesetze üblichen, zu GUDsten der Arbeit-nehme!. einseitig 
ID1ingenden Regelungen 7 die sicherstellen sollen,daß 
die gesetzlichen~~sprüche nicht zum Nachteil des Arbeit

nehmers abbedungen ,·,erden. 

Zu: Artikel IT und I1I 

Die Einräumung von AbIertigungsansprüchen bei Kündigung 
durch den Arbeitnehmer, weil er die sogenannte ffFrühpension n 

in Anspruch nehm,en '\'lill, entspricht einer schon sait langem. 
erhobenen Ford.erung der Interessenvertretul1gen der .Arbeit

nel:riner.. Schon die Regieruongsvorlage d.er .i\:.r.gestelltengesetz

Novelle 1~)71 (134- d ... Blg .. fTR,X:rI .. GP) s~h Abfertisru.ngsanspriiche 0 

'I 

j 
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fii:c diesen Fall vor .. Eine Reihe von Jmgestell terI

Kollektivverträgen (so zB der Rahmenkollektivvertrag 

für Angestellte der Industrie Vom 1. Juli 1976 und der 
Kollekti V'iTertrag füx .Angestellte des Gel,'rerbes vom 

. 1<> Augu.st 1978) haben bei Selbstkündi€;-ung durch den Ange

s·te11 tau \'legen InanspruchnahtL~ der Frühpension Abfertigungs

ansprüche normier-I; 0 Durch l,-:,tikel Ir und. III wird. d.em 

Angestellten unter den gleichen Voraussetzungen wie bei 
Erreichung der l,ltersgrenze :Eür 'die .Al te:cs:pension die 
Abfertlgung bei Selbstkündigung dann zuerkannt, '\'lenn er 

·desbalb das Arbeitsverhältnis aUI'1tiindigt 9 't'ieil.er die 

vorzeitige .LUterspension bei langer 'Versichernngsdauer 
. gemäß § 253 b )..,ßVG in Anspruch neJmen "lill", 

Dieser neu geschaffene gesetzliche Abfer~igungsansprucn 

'. tritt' für die .Angestellten sofort'l d .. h... mit. den 1,'1' !.'ksam

kai tsbeginn des Ges etzes 'J in Kraft· .. 171 übrigen gelten für 

ihn all. jene Regelungen 1 die auch .für die Ab.fertig-:.!ng bei 

Selbstkündigung 'degen Erreichung der }u tersgJ:enze :für die 

Alterspension vorgesehen sind (vgl·§ 23 a Abs 2;4 und 5 
AngG und § 22 a Abs 2 1 4 und 5 Gutsangestelltengesetz). 

·Füx die durch Artiirel __ I erfassten. ltrbeitnehf.1ergxuppen 

wird die Abfertigung 'klegen Inansprucl"t..nahme der' F:ctihpens ion 
so "de die 8!Jae:;:en Ab:fertigungsansprüche - durch _A:r:tikel ·IV 

Abs 2 etappenweise eingefüb.J:t., 

~. .Zu Artikel IV: 

~. . Durch die tJbergangsbestiJ:m:nung des Abs 2 soll ein alJ.mäh2iqhes 
~ . 

~. An~'lachsen a.er.~urch --Art I geschaffenen Abfertign:ngsanspr-tiche 

~ ~ber einen längeren Zeitraum bc\d..rkt und die Arbeitgeber vor 
0.1 
~J einer plötzlichen II übernäßigen Kostenbelastung be\<Ta1:u't 

~. "t.,erden,. Der Abfert igu-ügs an spruch steigt daher bis zum 

~ vorgesehenen gesetzlichen HÖ'chstausmaß innerhal1) eines 
~ 
~ Zeitraumes von <1rei Jab""en ab Inkra:Et-tre-ten des Gesetzes 
fi 
~ an; 'dies in Z8 itJ.ichc)'1 Abständen von j 8v18 fIs e inem halben 
~ 
~ Jahr (sechs Homrben), bis er scllJ.ieß1ich nach 36 vollendeten 
~~ . 
,;" I'IQuat~(la3 volle lIxu::maß von 100 % erreicht .. Dies gibt de+ f"J1 .. / "." ... ~ 

~. 
ti 
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Wirtschaft auch die M5g1ic~keit, entsprechende Rlicklagen 

für die Zukunft fälligen Abfertigungszahlungen zu bilden. 

Im übrigen ist schon derzeit in vielen Kollekt.ivverträgen 

eine Abfertigung für Arbeiter vorgesehen. Bei Betrachtung 

der wirtschaftlichen ßelastungen durch die Einführurig gesetz

licher Abfertigung$ansprüche für Arbeiter müssen daher die 

den .A.rbeit.ern b2reits derzeit ~ustehenden Abfertigungsansprüche . 

angerechnet ,;-;erden. Der durchschrti ttliche Aufwand für die schon 

derzeit bestehenden Abfertigungsansprüche für Arbeiter ist 

sicherlich höher als der durch die erste Etappe voraussichtlich 

en·tstehende Aufwand, sodaß -sich eine ins GeT.tTicht fallende Be

lastung der Wirtschaft erst in einiger Zeit ergeben könnte. 

Durch Abs~ 3 soll die Aufrechterhaltung günstigerer Verein

barungen und Normen der kollektiven Rechtsgestaltung gewähr

leistet werden, da insbesondere zahlreiche Arbeiterkollek-tivver

träge bereits Abfertigungsansprüche vorsehen und vor allem 

während der Übergangszeit diese Abfertigungsansprüche manch-

mal gUnstiger sein werden als die gesetzlichen Ansprüche.·Da .... 

durch (arg. ~insoweit" ist aber auch gewährleistet, daß die 

vertraglichen bzwo kollektivvertraglichenAbfertigungs

ansprüche nicht neben den hier vorgesehenen gesetzlichen A n

sprüchen bestehen, sondern daß jeweils der günstigere An-· 

spruch zum Tragen kommt~ 

Im übrigen hat die Sozialistische Fraktion auf Grund eines 

Vorschlages des Abg. Mühlbacher die Absicht, bei der Beratung 

des gegenständlichen Antrages im Sozialausschuß folgende Ent

schließung vorzulegen: 

-" 

"Die Bundesregierung wird ersucht, im Einvernehmen mit-den 

Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu prüfen, 

ob und ab \.,elchem ~ei tpunkt die Einführung eines Ausgleich

sys-tems möqlich is-t, wonach den l<1e:inbetrieben im Zuge der 

in diesem Gesetzesentwurf vorgeschlagenen Etappenregelung 

die finanzielle Belastung aus der Leistung von Abfertigungen 

an die Arbej_ter erleichtert wird." 

, 
l 

. ! 
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